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Persönliche Ermächtigung hat 
Vorrang vor Institutsermächtigung 
Urteil des Bundessozialgerichts vom 26.1.2000 - B 6 KA 51/98 R -

Das Bundessozialgericht bestätigt den seit langem anerkannten

Grundsatz, dass Institutsermächtigungen gegenüber persönli-

chen Ermächtigungen entsprechend qualifizierter Ärzte

nachrangig sind. Das gilt gerade auch in Fällen, in denen im

Rahmen der Ermächtigung ärztliche oder unter ärztlicher Ver-

antwortung stehende Leistungen erbracht werden sollen, für

die der jeweilige Leistungserbringer wie zum Beispiel für Leis-

tungen des Abschnitts E des EBM persönliche Qualifikations-

anforderungen erfüllen muss.

Die Klägerin ist eine GmbH, die 

eine private Tagesklinik für ambu-

lante und teilstationäre Rehabilita-

tion bei Erkrankungen und Verlet-

zungen des Bewegungsapparates so-

wie bei neurologischen Erkrankun-

gen betreibt. Sie wird von einem Arzt

für Physikalische und Rehabilitative

Medizin geleitet; seine Stellvertrete-

rin hat die gleiche Qualifikation. Bei-

de Ärzte führen außerdem die Zu-

satzbezeichnungen Sportmedizin

und Chirotherapie, der Leiter ferner

die Zusatzbezeichnung Physikalische

Therapie und Rehabilitationswesen.

Die Klägerin beantragte die Ertei-

lung einer Institutsermächtigung für
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ihren Tätigkeitsbereich. Zur Begrün-

dung ihres Antrags, den sie auf § 31

Abs. 1 Buchstabe a der Zulassungs-

verordnung für Vertragsärzte (Ärzte-

ZV) stützte, machte sie geltend, auf

dem neu durch die Weiterbildungs-

ordnung eingeführten Gebiet der Phy-

sikalischen und Rehabilitation Medi-

zin bestehe Unterversorgung, weil es

keine ausreichende Zahl an Fachärz-

ten mit dieser Qualifikation gebe. Im

Wesentlichen gehe es um Leistungen

der Kapitel B und E des Einheitlichen

Bewertungsmaßstabes für die ärztli-

chen Leistungen (EBM-Ä).

Ihren Antrag lehnten der Zulas-

sungsauschuss und der beklagte Be-

rufungsausschuss ab, weil eine Un-

terversorgung durch den Landesaus-

schuss nicht festgestellt worden sei.

Die Klage ist in allen Instanzen er-

folglos geblieben.

Die Revision der Klägerin ist unbe-

gründet.

Der von ihr begehrten Institutser-

mächtigung (§ 95 Abs. 1 Satz 1, § 98

SGB V in Verbindung mit § 31 Abs. 1

Buchstabe a Ärzte-ZV) steht deren

Nachrangigkeit gegenüber der per-

sönlichen Ermächtigung von Ärzten

entgegen. Deshalb kommt es auf den

von der Klägerin in den Vordergrund

ihrer Argumentation gestellten Ge-

sichtspunkt nicht an, wonach infolge

der 1994 vorgenommenen Aufnahme

des Fachgebiets der Physikalischen

und Rehabilitativen Medizin in die

Weiterbildungsordnung der Ärzte-

kammer Nordrhein ein nicht gedeck-

ter Versorgungsbedarf entstanden

sei. Die Zusammenfassung von Leis-

tungen, die von verschiedenen Be-

handlergruppen erbracht werden 

- zum Beispiel von verschieden Ärzten

oder teils von Ärzten und teils von an-

deren Behandlern wie Physiothera-

peuten und Krankengymnasten -, in

einem neuen Facharztgebiet und die

Einführung einer neuen Facharztbe-

zeichnung begründen im Übrigen

nicht notwendigerweise einen Bedarf

nach flächendeckender Versorgung

mit gerade in dieser Weise qualifi-

zierten Ärzten.

Als Rechtsgrundlage für den von

der Klägerin erhobenen Anspruch

auf Erteilung einer Ermächtigung

kommt hier allein § 31 Abs. 1 Buch-

stabe a Ärzte-ZV in Betracht. Danach

können die Zulassungsausschüsse

über den Kreis der zugelassenen Ärz-

te hinaus weitere Ärzte, insbesonde-

re in Krankenhäusern und Einrich-

tungen der beruflichen Rehabilitati-

on, oder in besonderen Fällen ärzt-

lich geleitete Einrichtungen zur

Teilnahme an der vertragsärztlichen

Versorgung ermächtigen, sofern dies

notwendig ist, um eine bestehende

oder unmittelbar drohende Unter-

versorgung abzuwenden.

Rangfolge der Teilnahmeformen

Zur Rangfolge der verschiedenen

Formen der Teilnahme an der ver-

tragsärztlichen Versorgung hat die

Rechtsprechung klargestellt, dass die

ambulante vertragsärztliche Versor-

gung in erster Linie durch niederge-

lassene Vertragsärzte zu gewährleis-

ten ist. Verbleibende Versorgungs-

lücken, die die Heranziehung weite-

rer Ärzte erfordern, sind auf der

Grundlage des § 116 SGB  V in Ver-

bindung mit § 31a Ärzte-ZV vorrangig

durch Ermächtigung von Kranken-

hausärzten zu schließen. In zweiter

Linie sind sie gemäß § 31 Abs. 1 Ärz-

te-ZV durch Ermächtigung weiterer

Ärzte zu beseitigen. Erst danach kön-

nen unter den Voraussetzungen des 

§ 31 Abs. 1 Buchstaben a und b

Ärzte-ZV ärztlich geleitete Einrich-

tungen im Wege sog. Institutser-

mächtigungen an der vertragsärztli-

chen Versorgung beteiligt werden

(BSGE 79, 159, 163 f. = SozR 3-5520 

§ 31 Nr. 5 S 9 f. = ArztR 1997, 175,

BSGE 82, 216, 222 = SozR 3-5520 § 31

Nr. 9 S. 38 und BSG SozR a.a.O. Nr. 8

S. 27).

Dieser Nachrang der Institutser-

mächtigungen ergibt sich aus der Ent-

stehungsgeschichte sowie dem Wort-

laut und dem Gesamtsystem der Be-

stimmungen über die Arztzulassung

und -ermächtigung (zur Entstehungs-

geschichte siehe insbesondere BSGE

79, 159, 162 f. = ArztR 1997, 175).

Während § 116 S. 2 SGB V bezie-

hungsweise § 31 a Abs. 1 S. 2 Ärzte-ZV

bei Vorliegen der Voraussetzungen ei-

nen Rechtsanspruch auf eine persön-

liche Ermächtigung einräumt, ent-

hält die für Institutsermächtigungen

maßgebliche Vorschrift des § 31 Abs.

1 Ärzte-ZV nur eine Kann-Regelung.

In dieser werden zunächst Ermächti-

gungen für Ärzte, insbesondere für

solche in Krankenhäusern und in Ein-

richtungen der beruflichen Rehabili-

tation, genannt. Ermächtigungen für

ärztlich geleitete Einrichtungen sieht

die Vorschrift hingegen nur „in be-

sonderen Fällen“ und damit erst vor,

wenn vorhandene Versorgungslücken

ansonsten nicht zu schließen sind (BS-

GE 79, 159, 163-165 = ArztR 1997,

175).

Ausschluss von Institutsermächti-
gungen

Nach der Rechtsprechung ist die Er-

teilung von Institutsermächtigungen

anstelle möglicher persönlicher Er-

mächtigungen - ohne dass es auf die

Vorrangfrage ankommt - in solchen

Bereichen überhaupt ausgeschlos-

sen, in denen Leistungen nur von in

bestimmter Weise qualifizierten Ärz-

ten erbracht und abgerechnet wer-

den dürfen und daher ein enger Zu-

sammenhang zwischen der persönli-

chen ärztlichen Qualifikation und

der Berechtigung zur Leistungser-

bringung besteht. Anders als bei per-

sönlichen Ermächtigungen kann

nämlich bei Institutsermächtigungen

die Einhaltung der Qualifikations-
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„Institutsbediensteter“ - diese zu-

sätzliche Leistungen erbringen und

wäre also ähnlich belastet (vgl. BSGE

79, 159, 164 = ArztR 1997, 175; im sel-

ben Sinne BSGE 82, 216, 223 = SozR

3-5520 § 31 Nr. 9 S. 40).

Der entschiedene Fall

Nach den aufgezeigten Grundsätzen

sind im vorliegenden Fall Gründe,

die die Durchbrechung des Grund-

satzes der Vorrangigkeit der per-

sönlichen Ermächtigung vor einer 

Institutsermächtigung rechtfertigen

könnten, nicht gegeben. Nach den

Feststellungen im Berufungsurteil

haben die bei der Klägerin beschäf-

tigten fachlich qualifizierten Ärzte

trotz ihrer Aufforderung persönliche

Ermächtigungen nicht beantragt.

Zur Begründung wird angegeben, die

Ärzte scheuten die damit einherge-

henden Unklarheiten und Probleme

in verwaltungstechnischer und haf-

tungsrechtlicher Beziehung. Dies ist

indessen kein Grund, der eine Aus-

nahme von der grundsätzlichen Vor-

rangigkeit der persönlichen Ermäch-

tigung begründen und damit den Be-

darf für eine Institutsermächtigung

ergeben kann.

Für den Nachrang der von der Klä-

gerin erstrebten Institutsermächti-

gung spricht des Weiteren, dass in

ihrem Rahmen Leistungen erbracht

werden sollen, die bei den - ärztli-

chen oder nichtärztlichen - Leis-

tungserbringern eine bestimmte

Qualifikation voraussetzen. Die Part-

ner der Bundesmantelverträge ha-

ben in der Präambel des Kapitel E

des BMÄ und der E-GO Qualifikati-

onsanforderungen für die Erbrin-

gung verschiedener Leistungen die-

ses Kapitels aufgestellt (siehe die

aufgrund § 72 Abs. 2 in Verbindung

mit § 82 Abs. 1 SGB V mit Wirkung ab

dem 1.1.1996 getroffene Ergänzende

Vereinbarung zum EBM-Ä, DÄ 1995,

C-2013, 2015 und C-2323 unter 5).

Auch soweit das Qualifikationserfor-

dernis nicht für den Arzt selbst, son-

dern für die nichtärztlichen Behand-

ler gilt, die auf seine Veranlassung

und unter seiner ärztlichen Verant-

wortung tätig werden, sind klare Ver-

antwortungsstrukturen erforderlich.

Der Arzt trägt in jedem einzelnen Be-

handlungsfall die Verantwortung für

die Verordnung der Heilbehandlung

und deren sachgerechte Durch-

führung. Dies kann bei persönlichen

Ermächtigungen eher sichergestellt

werden als bei Institutsermächtigun-

gen. Daher unterliegt in solchen Be-

reichen der Nachrang der Instituts-

ermächtigung besonders strengen

Maßstäben, ohne dass aber wie in

den Fällen, in denen Leistungen aus-

schließlich von in bestimmter Weise

qualifizierten Ärzten erbracht und

abgerechnet werden dürfen, die Er-

teilung von Institutsermächtigungen

überhaupt ausgeschlossen ist.
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und Qualitätsanforderungen in je-

dem einzelnen Behandlungsfall re-

gelmäßig nicht sichergestellt werden

(BSGE 79, 159, 164/165 = ArztR 1997,

175 für verhaltenstherapeutische

Maßnahmen, BSG SozR 3-5520 § 31

Nr. 7 S. 19 f. für strahlentherapeuti-

sche Maßnahmen; ebenso BSG SozR

3-2500 § 118 Nr. 1 S. 4 ff. für ein the-

rapeutisches Gesamtkonzept aus me-

dizinischen, sozialen und pädagogi-

schen Betreuungsleistungen).

In dem oben dargestellten Bereich,

in dem Institutsermächtigungen in

Betracht kommen, aber ihr Nachrang

gegenüber persönlichen Ermächti-

gungen zu beachten ist, kann auf die-

se dann nicht verwiesen werden,

wenn ihrer Erteilung rechtlich rele-

vante Hindernisse entgegenstehen

(BSG SozR 3-5520 § 31 Nr. 8 S. 28).

Unbeachtlich sind Umstände, die da-

zu bestimmt sind, die Erteilung einer

persönlichen Ermächtigung zu ver-

hindern, und die dem Verantwor-

tungsbereich der ärztlich geleiteten

Einrichtung und/oder der bei ihr täti-

gen Ärzte zuzurechnen sind. Sie kön-

nen den Bedarf für eine Institutser-

mächtigung nicht begründen. Denn

ansonsten hätten die jeweiligen In-

stitutionen und ihre Ärzte es in der

Hand, über das Eingreifen des

Nachranggrundsatzes zu entschei-

den.

Ein zu beachtendes rechtliches

Hindernis für eine persönliche Er-

mächtigung kann zum Beispiel dann

gegeben sein, wenn der für eine Er-

mächtigung in Betracht kommende

Arzt sich zwar nachdrücklich und in

geeigneter Form um sie bemühte, sie

aber bestandskräftig abgelehnt wur-

de (vgl. BSG SozR 3-5520 § 31 Nr. 8 S.

28 und BSGE 82, 216, 223 = SozR

a.a.O. Nr. 9 S. 39). Hingegen ist es un-

beachtlich, wenn ein Arzt eine Er-

mächtigung mit der Begründung

nicht beantragte, er wolle die da-

durch entstehenden Zusatzbelastun-

gen vermeiden. Denn nach Erteilung

einer Institutsermächtigung müsste

im Regelfall derselbe Arzt - dann als
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